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Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für
Finanzen und Verwaltung

am 03.11.2016 im Dörpshuus Krummesse (AFO 1318 17 031116)

Anwesend (stimmberechtigt): Ausschussvorsitzende Bade
Ausschussmitglied S. Michaelis
Ausschussmitglied Schramm
Ausschussmitglied K. Zarling 
Ausschussmitglied Häusler
Ausschussmitglied A. Rieckhof
Gemeindevertreter S. Rieckhof als Vertreter für 
Ausschussmitglied Wrembel

Es fehlt: Ausschussmitglied Wrembel

Außerdem anwesend 
(nicht stimmberechtigt):

Gemeindevertreter Heise
Gemeindevertreter Fiebelkorn (ab TOP 3)

Gemeindevertreter Dr. Bauer
Gemeindevertreter Kleinschmidt
Frau Fiebelkorn, als Protokollführerin

Tagesordnung:

1. Eröffnung  der  Sitzung,  Feststellung  der  Ordnungsmäßigkeit  der  Einladung,  der
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

2. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung
      vom 08.09.2016
3. Beratung  und  Beschlussfassung  von  Tagesordnungspunkten  unter  Ausschluss  der

Öffentlichkeit, Verfahrensbeschluss nach § 35 Gemeindeordnung
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung
5. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse
6. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden 
7. Einwohnerfragestunde 
8. Präsente für Geburtstage und Jubiläen
9. Entschädigungssatzung
10. Erneuerung der Infrastruktur des Friedhofes Krummesse
11. Homepage
12. Verschiedenes
13. Personalangelegenheiten
14. Vorkaufsrecht der Gemeinde
15. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

      16. Schließung der Sitzung

Punkt 1 der Tagesordnung
Eröffnung  der  Sitzung,  Feststellung  der  Beschlussfähigkeit  sowie  der  ordnungsgemäßen
Einladung
Frau  Bade  eröffnet  die  Sitzung  um  20.00  Uhr.  Sie  stellt  die  Ordnungsmäßigkeit  der
Einladung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.

Punkt 2 der Tagesordnung
Beschlussfassung  über  evtl.  Einwendungen  gegen  die  Niederschrift  der  Sitzung  vom
08.09.2016
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Einwendungen gegen die Niederschrift vom 08.09.2016 werden nicht erhoben. Das Protokoll

wird einstimmig genehmigt.  

Punkt 3 der Tagesordnung
Beratung und Beschlussfassung von Tagesordnungspunkten unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit; hier: Verfahrensbeschluss nach § 35 GemO
Die  unter  Ausschluss  der  Öffentlichkeit  zu  behandelnden  Tagesordnungspunkte  ergeben
sich aus der Änderung der Tagesordnung.

Punkt 4 der Tagesordnung
Änderungsanträge zur Tagesordnung
Die Tagesordnung wird einstimmig wie folgt gefasst:
abgesetzt  wird  TOP  11:  Haushaltsplan  und  Haushaltssatzung  2017  einschließlich
Investitionsprogramm bis 2020
neu TOP 13: Personalangelegenheiten
neu TOP 14: Vorkaufsrecht der Gemeinde
neu TOP 15: Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
Die übrigen Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.

Punkt 5 der Tagesordnung
Bericht über die Durchführung der Beschlüsse
Die  Gemeindevertretung ist  in  der  Sitzung  der  Gemeindevertretung  vom 22.09.2016 der
Empfehlung des Ausschusses für Finanzen und Verwaltung hinsichtlich 

- der Festsetzung der Jahresrechnung 2015
- der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2016 – Halbjahresbericht  und
- der Festsetzung des Mietzinses gefolgt.

 

Punkt 6 der Tagesordnung
Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden
Her  Bürgermeister  Michaelis  lässt  aus  privaten  Gründen  die  Amtsgeschäfte  bis  zum
31.12.2016 ruhen. Vertreten wird er durch seinen 1. Stellvertreter Herrn Fiebelkorn.
Am 12.10. hat die Sitzung des Kindergarten-Ausschusses stattgefunden. Es wurde über den
Sachstand  der  Erweiterung  der  Krippenplätze  im  Sonnenhaus  berichtet.  Herr
Schuppenhauer schlägt vor, eine vernünftige Lösung zu planen, auch wenn die Plätze dann
voraussichtlich erst 2018 zur Verfügung stünden. Kurzfristige Lösungen würden immer nur
ein  Provisorium  darstellen  und  unnötige  Kosten  verursachen.  Zudem  könnten  bei
längerfristiger  Planung Fördermittel  beantragt.  Der  Jahresabschluß 2015 weist  ein Defizit
von 30.000,- € auf. 10.000,- € wurden aus der Baurücklage ausgeglichen, 20.000,- € aus der
Rücklage für Lauenburgische Kinder.
Vom  Schleswig-Holsteinischen  Gemeindetag  wurde  die  Einladung  zur  Teilnahme  am
Kreiswettbewerb 2017 „Unser Dorf  hat  Zukunft“  übersandt.  Das diesjährige Thema lautet
„Sport und Freizeit“. Sie wurde an den Ausschuss für Sport- und Kultur weitergeleitet.
Die Strom- und Gaslieferverträge laufen aus. Es liegen für sämtliche Gemeinden Angebote
der VSG für eine Verlängerung der Lieferverträge zu vergünstigten Konditionen vor. 
Nicht  mehr  benötigte  Unterlagen  und  Vorlagen  der  Gemeinden  können  wieder  im  Amt
Berkenthin  der  Vernichtung  zugeführt  werden.  Ein  Termin  ist  mit  Herrn  Lietzau  zu
vereinbaren.  Das  Schreiben  Herrn  Hases  wurde  auf  der  Homepage  des  Amtes  unter
„Allgemeines“ eingestellt.
Die Gemeindeabschlussfeier findet am 02.12. ab 19 Uhr bei Thormählen statt.
Am 22.09.2016 haben Frau Bade und Herr Fiebelkorn die Abrechnung für die Sporthalle mit
den Vertretern des KSV, den Herren Tiedemann und Börstler besprochen. Der KSV trägt wie
bisher die Kosten.
Die  Umsatzsteuererklärungen  2015  der  drei  Betriebe  gewerblicher  Art  der  Gemeinde
-Energiemodell, Photovoltaikanlage und Sportanlage - wurden durch das Steuerbüro Kucht
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erstellt  und der Gemeinde zur Unterschrift  zugeleitet.  Die Gemeinde kann insgesamt mit
Erstattungen in Höhe von 10.022,- € rechnen.

Punkt 7 der Tagesordnung 
Einwohnerfragestunde
Es werden keine Fragen gestellt.

Punkt 8 der Tagesordnung
Präsente für Geburtstage und Jubiläen
Aktuell  werden  Gemeindemitgliedern  ab  dem  70.  Geburtstag  und  dann  alle  5  Jahre
Geburtstagsgrüße der Gemeinde verbunden mit einem Präsent überbracht. Ebenso verhält
es sich mit hohen Hochzeitstagen. Herr Fiebelkorn hat festgestellt, dass die Jubilare häufig
nicht  Zuhause  sind  und  es  daher  sehr  schwierig  ist,  die  Glückwünsche  persönlich  zu
überbringen. Ein unpersönliches Ablegen des Präsentes wird abgelehnt.  Er schlägt vor, erst
ab dem 80. Geburtstag persönlich Glückwünsche zu überbringen. 
Der  Ausschuss  beschliesst  einstimmig,  dass  der  Bürgermeister  hierüber  eigenständig
entscheiden soll. Herr Fiebelkorn teilt daraufhin mit, dass ab sofort ab dem 80. Geburtstag
und zur Goldenen (50 Jahre), Diamantenen (60), Eisernen (65) … Hochzeit Glückwünsche
der Gemeinde verbunden mit einem Präsent überbringen wird.

Punkt 9 der Tagesordnung
Entschädigungssatzung
Der  überarbeitete  Entwurf  der  Entschädigungssatzung  wurde  vorab  den
Ausschussmitgliedern  übersandt.  Der  Ausschuss  empfiehlt  der  Gemeindevertretung
einstimmig, die Satzung wie vorliegend zu verabschieden.

Punkt 10 der Tagesordnung
Erneuerung der Infrastruktur des Friedhofes Krummesse
Gem. § 22 Abs. 1 Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes

Schleswig-Holstein  (Bestattungsgesetz  -  BestattG)  ist  auf  kommunalen  Friedhöfen
mindestens  die  Bestattung  der  verstorbenen  Einwohnerinnen  und  Einwohner  sowie
derjenigen  Personen  zu  ermöglichen,  die  innerhalb  des  Gemeinde-  oder
Zweckverbandgebiets verstorben sind. Gem. Abs. 2 ist auf kirchlichen Friedhöfen die
Bestattung in einem dem Absatz 1 entsprechenden  Umfang auch Nichtangehörigen der
Konfession  zu  ermöglichen,  wenn  die  Gemeinde  weder  einen  eigenen  Friedhof
unterhalten  noch  die  Bestattung  durch  Formen  der  kommunalen  Zusammenarbeit
sicherstellen kann (Simultanfriedhof). In diesen Fällen hat sich die Gemeinde an den
Kosten des Friedhofs zu beteiligen, die nicht durch Gebühren oder Benutzungsentgelte
gedeckt  werden können.  Bei  dem Friedhof  in  Krummesse handelt  es sich um einen
Simultanfriefhof. Insoweit hat die Gemeinde keinen Ermessenspielraum, ob und ggf. in
welcher Höhe sie sich an den Kosten beteiligt. 

Hierzu  liegt  eine  Beschlussvorlage  des  Amtes  Berkenthin  vor,  die  vorab  den
Ausschussmitgliedern  übersandt  wurde.  Der  Anteil  der  Gemeinde  Krummesse  beträgt
36.100,- €. Dieser Wert kann sich noch entsprechend des Baufortschritts und der zugrunde
zu legenden Einwohnerzahlen verändern.
Der  Ausschuss  empfiehlt  der  Gemeindevertretung  mit 6  Ja-  und  einer  Nein-Stimme  zu
beschliessen, einen einmaligen Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Infrastruktur
des Friedhofes der Kirchengemeinde Krummesse bereitzustellen.

Punkt 11 der Tagesordnung
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Homepage
Aus der heutigen Sitzung soll das Thema Glückwünsche und Präsente auf der Homepage
veröffentlicht werden. Herr Rieckhof wird hierzu einen Text formulieren, Herr Schramm wird
diesen veröffentlichen.

Punkt 12 Tagesordnung
Verschiedenes zum Aufgabenbereich des Ausschusses
Die Sitzungstermine 2017 wurden bekannt gegeben. 
Noch bis zum 03.12. können Privatleute bis zu 3 m³ Strauchschnitt kostenlos in Niemark 
anliefern. Zu beachten ist, dass keine Blätter angeliefert werden dürfen.

Punkt 16 Tagesordnung
Schließung der Sitzung
Frau Bade schließt die Sitzung um 20.50 Uhr.

____________________ __________________
Bade                                   Fiebelkorn
Ausschussvorsitzende              Protokollführerin
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